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NORDFROST-CUP 
37. internationales Fußball-Jugendturnier des Heidm ühler FC 2011 

Pfingsten vom 11. Juni bis 13. Juni 2011 auf der Sportanlage am Klosterpark in 
Schortens, Ortsteil Heidmühle 
 

Durchführungsbestimmungen  
 
1.0 Anmelde- und  Bestätigungsverfahren 

1.1 Anmeldung durch den teilnehmenden Verein  
Alle interessierten Vereine/Mannschaften senden den ausgefüllten Meldebogen an den Heidmühler FC, 
Geschäftsstelle, Am Fort 5; 26419 Schortens. Möglichst früh, da einige Altersklassen oftmals bereits vor 
Meldeschluss ausgebucht sind. Anmeldeschluss ist der 15.01.2011 

 
1.2 Bestätigung der Anmeldung und Startgeldzahlung  

Die angemeldeten Vereine/Mannschaften erhalten eine Bestätigung über den Eingang der Anmeldung. 
Danach erhalten die Vereine/Mannschaften eine schriftliche Zusage mit der Bitte um Überweisung des 
Startgeldes. 
Erst mit dem Zahlungseingang ist die Anmeldung von beiden Seiten verbindlich. Andernfalls können 
andere Mannschaften vorgezogen werden. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei nachträglicher Absage keine Startgelderstattung erfolgen 
kann. 

 
1.3 Unterkunft und Verpflegung  
1.3.1 Unterkunft 

Während des Turnieraufenthalts bieten wir die Möglichkeit von Gemeinschaftsunterkunft in Schul-
Sporthallen des Landkreises und der Stadt Schortens  gegen ein geringes Entgelt an. 
Gezeltet werden kann in begrenztem Umfang auf der Sportanlage in Schoost oder in Eigenverantwortung 
auf dem öffentlichen Campingplatz im Naturfreibad an der B210 in Heidmühle. 

 
1.3.2 Verpflegung 

An den Turniertagen wird die Teilnahme am Frühstücksbüfett und an einem warmen Abendessen gegen 
Bezahlung angeboten 

 
1.3.3 Unterkunft und Verpflegung werden gesondert gebucht, bestellt und abgerechnet. 
 
2.0 Entgeltordnung  
2.1 Startgeld je gemeldete Mannschaft 

Kleinfeld 25,00 € 
Großfeld 30,00 € 

 
2.2 Unterkunft pro Tag und Teilnehmer 

- Schulsporthallen 4,00 € 
- Zeltplatz, Schooster Str. 2,00 € 
- Campingplatz nach der Gebührenordnung der Stadt Schortens 
 

2.3 Verpflegung pro Mahlzeit und gemeldeten Teilnehmer 
- Freitag-, Samstag- und Sonntagabend  4,10 € 
- Samstag-, Sonntag- und Montagmorgen 4,10 € 
 

3.0 Allgemeine Bedingungen  
Während der gesamten Turniertage gilt die Turnierausschreibung in der Fassung vom 18.08.2010  
sowie die Bestimmungen des gültigen Jugendschutzgesetzes. 
Die jeweiligen Hausordnungen der Schul- und Stadtbehörden sowie die gesondert getroffenen 
Vereinbarungen und Richtlinien des Gastgebervereins sind einzuhalten. 
Mit der Zahlung des Startgeldes werden die Durchführungsbestimmungen anerkannt 

 
 
Änderungen vorbehalten.                              Heidmühle, 25. August 2010  

 


